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17. Kundmachung: Ermächtigung zur Gewährung von Sonderrabatten an die Träger von privaten Krankenversicherun
gen. 

17. 

Kundmachung der Wiener Landesregierung 
vom 20. Februar 1990, betreffend die Ermäch
tigung zur Gewährung von Sonderrabatten an 
die Träger von privaten Krankenversicherun-

gen 

Die Wiener Landesregierung hat am 20. Februar 
1990, PrZ 439/90, folgenden Beschluß gefaßt: 

Die Rechtsträger der in den Kundmachungen, 
LGBI. für Wien Nr. 50 und 52/1989, jeweils unter 

Punkt 1 aufgezählten öffentlichen Krankenanstalten 
werden ermächtigt, den Trägern der privaten 
Krankenversicherungen, welche für eine entspre
chend große Zahl von Sonderklassefällen eine 
Direktverrechnung vornehmen, für Leistungen, die 
im Kalenderjahr 1990 erbracht werden, Ermäßigun
gen von bis höchstens 7,5 vH der festgesetzten 
Gebühr zu gewähren. 

Der Landeshauptmann: 

Zilk 

Erhältlich im Drucksartenverlag der Stadthauptkasse, I, Rathaus, Stiege 7, Hochparterre, und im VerJag der Österreichischen Staatsdruckerei, 1037 Wien, 
Rennweg 12 a, Telefon 78 76 31-39/295 oder 327 Durchwahl, Verkaufspreis 3,50 S. 
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